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Berechtigungsumfang
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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.11.2020

(1) Ein Europaischer Berufsausweis darf von der Landesregierung nach den Bestimmungen der Art. 4a bis 4e der
Richtlinie 2005/36/EG ausgestellt werden:

1. zum Nachweis der fachlichen Qualifikation zur Austibung des Berufes des Bergfuhrers in Niederdsterreich;

2. fur die gelegentliche und vorlibergehende Auslibung des nach den Vorschriften dieses Gesetzes geregelten
Berufes des Bergfuihrers in bestimmten EU-Mitgliedstaaten.

(2) Ein Europaischer Berufsausweis mit dem Berechtigungsumfang nach Abs. 1 Z 1 berechtigt nur dann ohne weiteres
zur AuslUbung des betreffenden Berufes in Niederdsterreich, wenn die den Beruf des Bergfuhrers regelnden
Vorschriften dieses Gesetzes auler der erforderlichen fachlichen Qualifikation keine weiteren Voraussetzungen fur die
Berechtigung zur Berufsaustbung vorsehen.

In Kraft seit 08.06.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 30d NÖ SportG Berechtigungsumfang
	NÖ SportG - NÖ Sportgesetz


